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ZEITGESPRÄCH

Sollte das Arbeitsvermittlungs
monopol abgeschafft werden ?

Gegenwärtig wird in der Öffentlichkeit erneut die Berechtigung des Vermittlungsmonopols 
der Bundesanstalt für Arbeit in Frage gestellt. Welche Argumente sprechen für und welche 

gegen die Beibehaltung des Arbeitsvermittlungsmonopols?

Ursula Engelen-Kefer

Die Arbeitsvermittlung verbessern -  nicht privatisieren

Die Arbeitsvermittlung in 
Deutschland ist ausgerechnet 

in einer Zeit gesteigerter Vermitt
lungsaktivitäten der Arbeitsämter 
zur bevorzugten Zielscheibe wirt
schaftsliberaler Kritiker geworden. 
Allein im Jahre 1991 führten die 
Arbeitsämter über 3 Millionen Ver
mittlungen durch. In den neuen 
Bundesländern konnten die Arbeits
ämter durch den Einsatz vielfältiger 
Arbeitsmarkthilfen die Arbeitslosen
zahl um 2 Millionen vermindern. 
Dessen ungeachtet stempeln die 
Kritiker der Bundesanstalt für Arbeit 
(BA) eben diese hocheffiziente 
öffentliche Arbeitsvermittlung zum 
Sündenbock für die im betrieblichen 
und im staatlichen Bereich verur
sachten Probleme auf dem deut
schen Arbeitsmarkt: Zunehmender 
Facharbeitermangel und anhal
tende Arbeitslosigkeit werden kur
zerhand den Arbeitsämtern ange
lastet.

Indessen wird nur umgekehrt ein 
Schuh daraus: Die massive Förde
rung der beruflichen Qualifizierung 
durch die 184 örtlichen Arbeitsämter

und ihre 646 Nebenstellen trägt in 
hohem Maße dazu bei, daß die in
folge jahrelanger betrieblicher Aus
bildungsversäumnisse in Deutsch
land entstandenen Facharbeiterkräf
tedefizite nicht noch größere Aus
maße annehmen. Allein in den west
lichen Bundesländern befinden sich 
ständig 300000 bis 400000 Men
schen in von den Arbeitsämtern ge
förderten Welterbildungsmaßnah- 
men.

Den wirtschaftsliberalen Kritikern 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
geht es vor allem um die von ihnen 
propagierte generelle Zulassung von 
auf Gewinnerzielung gerichteter pri
vater Arbeitsvermittlung. Erwartun
gen, die generelle Zulassung pri
vater, gewinnorientierter Vermitt
lungsbüros könne über die Arbeits
amtsaktivitäten hinaus nennens
werte Beiträge zur Lösung deutscher 
Arbeitsmarktprobleme leisten, sind 
unrealistisch. Vor allem könnte eine 
private Arbeitsvermittlung nichts an 
dem derzeit im gesamten Bundesge
biet bestehenden gravierenden Miß
verhältnis zwischen der hohen Zahl

Arbeitsloser und dem relativ ge
ringen Stellenangebot ändern. Wenn 
im Jahr 1991 z. B. den im gesamten 
Bundesgebiet über 3,1 Mill. Arbeits
losen lediglich 360000 offene Stel
len gegenüberstanden, so ist dies 
die Folge eines eklatanten Arbeits
platzdefizits im Osten sowie unzurei
chender quantitativer und qualitati
ver Personalpolitik und -planung 
auch im Westen.

Effiziente Arbeitsvermittlung

Dagegen zielt die mit dem Allein
vermittlungsrecht ausgestattete, als 
Selbstverwaltungskörperschaft or
ganisierte, dezentral agierende, 
durch optimalen Technikeinsatz un
terstützte öffentliche Arbeitsvermitt
lung mit ihrem gezielten Einsatz 
wirksamer Instrumente der Arbeits
und Qualifizierungsförderung auf ei
nen umfassenden Arbeitsmarktaus
gleich. Dementsprechend ist die öf
fentliche Arbeitsvermittlung z. B. mit 
über 3,6 Mill. gemeldeten Arbeitslo
sen und über 2,3 Mill. den Arbeits
ämtern gemeldeten offenen Stellen 
im Jahr 1991 tatsächlich in einem
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riesigen Ausmaß in die Bewegungs
vorgänge des Arbeitsmarktes einge
schaltet. Die Arbeitsvermittlung der 
BA dient somit in höchst effizienter 
Weise gleichermaßen der Wirtschaft 
wie den sozialen und Beschäfti
gungsinteressen der Arbeitnehme- 
rinnen und Arbeitnehmer. Konfron
tiert man die wirtschaftsliberale Kri
tik an den Arbeitsämtern mit dieser 
Arbeitsmarktwirklichkeit, so bleibt 
von der Kritik nichts übrig als der 
fade Nachgeschmack einer marktra- 
dikalen Ideologie. Die Hauptverant
wortlichkeit der BA für die Arbeitsver
mittlung ist manchen Marktideolo
gien offensichtlich prinzipiell, d.h. 
ungeachtet der Bedeutung und Effi
zienz der Arbeitsamtsdienste als 
„systemwidriger Eingriff in die Markt
wirtschaft“ ein Dorn im Auge.

Demgegenüber warnen nichtge
werkschaftliche ebenso wie ge
werkschaftliche Arbeitsmarkt-, So
zial- und Wirtschaftsexperten nach
drücklich davor, das Alleinvermitt
lungsrecht der BA und den Grund
konsens der Arbeitsmarktparteien in 
unserer Wirtschafts- und Sozialord
nung zu beseitigen. Die öffentliche, 
neutrale, von der BA als Selbstver
waltungskörperschaft durchgeführte 
Arbeitsvermittlung ist in Deutschland 
erst nach einem jahrzehntelangen 
Ringen als Ergebnis eines langwieri
gen Verhandlungsprozesses zwi
schen Arbeitgebern, Gewerkschaf
ten und staatlichen Instanzen ent
standen.

Die öffentliche Arbeitsvermittlung 
ist nicht nur ein besonders wichtiges 
Teilstück der sozialen Sicherung in 
Deutschland, sondern zugleich eine 
der wesentlichen Bedingungen für 
die international hervorragende 
Qualität des Industriestandortes 
Bundesrepublik. Eine wirksame, öf
fentliche, neutrale, von Arbeitgebern 
und Gewerkschaften gemeinsam ge
tragene Arbeits- und Ausbildungs
vermittlung unterstützt, flankiert und 
stabilisiert in der Bundesrepublik die

wesentlichen sozialen, technologi
schen und wirtschaftlichen Pro
zesse.

Nachteile und 
Diskriminierungen

Würde man dagegen generell pri
vate, auf Gewinnerzielung gerichtete 
Vermittlungsbüros zulassen, so ent
fielen künftig weitgehend die Mög
lichkeiten zur Optimierung der Ar
beitsmarkttransparenz sowie die 
Vorteile der engen Verzahnung von 
Arbeitsvermittlungs- und Arbeitsför
derinstrumenten. Nur eine öffentli
che und mit einem dichten Netz be
zirklicher Dienststellen arbeitende 
Einrichtung gewährleistet einen um
fassenden Arbeitsmarktausgleich.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Dr. Ursula Engelen-Kefer ist 
stellvertretende Vorsitzende 
des Deutschen Gewerk
schaftsbundes in Düsseldorf 
und alternierende Vorsit
zende des Vorstandes der 
Bundesanstalt für Arbeit in 
Nürnberg.

Dr. Josef Siegers, 54, ist Mit
glied der Hauptgeschäftsfüh
rung der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeber
verbände in Köln und alternie
render Vorsitzender des Vor
standes der Bundesanstalt für 
Arbeit in Nürnberg.

Prof. Dr. Jürgen Basedow, 
L. L. M. (Harvard), 41, ist Inha
ber des Lehrstuhls für Bürger
liches Recht, Rechtsver
gleichung, Internationales 
Privat-, Prozeß- und Wirt
schaftsrecht an der Universi
tät Augsburg; von 1988 bis 
1991 war er stellvertretender 
Vorsitzender der Deregulie
rungskommission.

Da in der BA die regionalen Stellen
informationen zentral zusammen
laufen, wird die Markttransparenz 
und die Möglichkeit der Vermittlung 
auch jetzt schon durch den Einsatz 
moderner Technik entscheidend ver
bessert. Bei einer generellen Zulas
sung privater, auf Gewinnerzielung 
gerichteter Arbeitsvermittlung ergä
ben sich auch zusätzliche Nachteile 
und Diskriminierungen von Frauen, 
Geringqualifizierten, Gesundheits
beeinträchtigten und Älteren.

Die Nachteile einer Zulassung pri
vater, gewinnorientierter Arbeitsver
mittlung würden besonders stark 
Klein- und Mittelbetriebe treffen. Zu
mal in Zeiten eines großen Fachkräf
temangels würden private Vermittler 
verstärkt Fachkräfte aus bestehen
den Arbeitsverhältnissen abwerben, 
um ihr Geschäft machen zu können. 
Gerade kleinere mittelständische 
Betriebe würden infolge verstärkter 
Abwerbung die von ihnen ausgebil
deten und eingearbeiteten Arbeits
kräfte verlieren. Zwangsläufig wür
den Betriebe, die viel Geld in die Per
sonalqualifizierung investieren, die 
Zeche für die Folgen gewinnorien
tierter privater Arbeitsvermittlung zu 
zahlen haben. Ganz allgemein wür
den sich die Fluktuationskosten er
höhen.

Das bestehende System einer 
grundsätzlich öffentlichen Arbeits
vermittlung entspricht dem von der 
Bundesrepublik im Jahre 1954 ratifi
zierten Übereinkommen der Interna
tionalen Arbeitsorganisation (IAO- 
Übereinkommen) Nr. 96. Dieses 
IAO-Übereinkommen wurde neben 
der Bundesrepublik von der Mehr
zahl aller EG-Staaten ratifiziert. Die 
negativen nationalen und internatio
nalen Konsequenzen eines Rückzu
ges der Bundesrepublik aus einer 
derart wichtigen internationalen So
zialnorm und die geplante generelle 
Zulassung privater, auf Gewinner
zielung gerichteter Arbeitsvermitt
lung wären unübersehbar.
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Aus der Vollendung des G-Bin- 
nenmarktes 1993 ergibt sich<einer- 
lei Notwendigkeit, private Arbitsver- 
mittlung in der Bundesrepublc zuzu
lassen. Arbeitsvermittlung n der 
Bundesrepublik ist eine hobitliche 
Aufgabe und wird durch die: reizü- 
gigkeitsregelung des EG-Iechtes 
nicht erfaßt. Außerdem gefen die 
lAO-Übereinkommen nach Artikel 
234 EWG-Vertrag dem E(-Recht 
vor. Der Europäische Binnnmarkt 
und die-ausschließlich auf'ermitt- 
lung von Führungskräften beogene 
-  Rechtsprechung des turopäi- 
schen Gerichtshofes (EuGl) kön
nen und dürfen keinesfalls zm Vor
wand genommen werden, unSozial- 
abbau im Bereich der öffetlichen 
Arbeitsvermittlung zu bereiben. 
Über den Bereich der Fürungs- 
kräfte hinaus können au dem 
EuGH-Urteil keine allgemeinn Aus
sagen über das Verhältnis ies Al
leinvermittlungsrechts der IA zum 
EWG-Vertrag abgeleitet weilen.

Sozialstaatsgebot ds 
Grundgesetzes

Das Alleinrecht der öffetlichen 
Verwaltung für die Arbeityermitt- 
lung in der Bundesrepubk ent
spricht auch dem Sozialstatsgebot 
des Grundgesetzes. Nach dr soge
nannten Führungskräfteetschei
dung des Bundesverfassngsge- 
richtes vom 4. April 1967ist das 
grundgesetzliche Verbot irivater, 
gewinnorientierter Arbeits/ermitt

lung in einer modernen Industriege
sellschaft unerläßlich, um Gemein
schaftsgüter von hohem Rang, näm
lich die soziale Sicherheit der Arbeit
nehmer! nnen und Arbeitnehmer, so
wie die Ordnung und Gestaltbarkeit 
des Arbeitsmarktes zu schützen.

Inzwischen hat das jüngste Urteil 
des Bundessozialgerichtes (BSG) 
vom 26. März 1992 die Notwendig
keit und Zulässigkeit des gesetzli
chen Verbotes privater, auf Gewin
nerzielung gerichteter Arbeitsver
mittlung bestätigt und damit in der 
politisch angeheizten Diskussion um 
das Alleinvermittlungsrecht der Ar
beitsämter für Klarheit gesorgt. Das 
höchste Sozialgericht hat erneut die 
Notwendigkeit bestätigt, Arbeitsver
mittlung in einem modernen Indu
striestaat als öffentliche Aufgabe 
durchzuführen und private, gewinn
orientierte Vermittlungstätigkeit ge
setzlich zu verbieten. Hierbei beruft 
sich das BSG sowohl auf die interna
tionale Verpflichtung der Bundesre
publik zur Nichtzulassung privater 
Arbeitsvermittlungsbüros als auch 
ausdrücklich auf die nach wie vor 
gültige und aktuelle Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes.

Das Eintreten für die verfassungs
rechtlich abgesicherte Hauptverant
wortlichkeit der BAfür die Arbeitsver
mittlung erfordert zusätzliche Initiati
ven zur weiteren Verbesserung der 
Arbeit der Arbeitsämter. Die Selbst
verwaltung hat bereits wichtige Ver

besserungen auf den Weg gebracht. 
Zum Beispiel werden in einer Reihe 
von Arbeitsämtern Modellprojekte 
durchgeführt. Bei den laufenden Pla
nungen und ihrer Umsetzung in den 
Arbeitsämtern geht es vor allem um

□  mehr Kundennähe und einen 
besseren Bürgerservice,

□  größere dezentrale Handlungs
spielräume der Arbeitsämter und ei
nen Abbau zentralistischer Weisun
gen und Strukturen,

□  eine bessere Qualifizierung der 
Arbeitskräfte im Arbeitsamt, um eine 
gleichmäßige Beratung und Betreu
ung zu sichern,

□  die Verstärkung des Außendien
stes und bessere Zusammenarbeit, 
besonders mit Klein- und Mittelbe
trieben.

Die gewaltigen Herausforderun
gen des Arbeitsmarktes in den 90er 
Jahren -  insbesondere eine umfas
sende Anhebung des Qualifikations
niveaus sowie die Probleme der 
deutschen und europäischen Inte
gration-sind nur gemeinsam zu be
wältigen. Deshalb sollten Selbstver
waltung, Bundesregierung, politi
sche Parteien und gesellschaftliche 
Gruppen die Arbeitsmarktpolitik ge
meinsamweiterentwickeln. Dazu ge
hören vor allem auch gemeinsame 
Anstrengungen zu einer -  ebenso 
der Wirtschaft wie sozialen Belan
gen dienenden -  Verbesserung der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung.

Josef Siegers

Das Arbeitsvermittlungsmonopol paßt nicht in unsere Zeit

Die Argumente für oder wider das 
Alleinvermittlungsrecht der Bun

desanstalt für Arbeit sind seit vielen 
Jahren bekannt. Ich will sie nicht alle 
wiederholen und mich auf Probleme

beschränken, die primär für die 
Unternehmen der Privatwirtschaft 
durch das Vermittlungsmonopol ent
stehen. Für die deutsche Wirtschaft 
geht es im Kern bei der Diskussion

um das Alleinvermittlungsrecht der 
Bundesanstalt für Arbeit nicht um die 
Frage: „Wie können Arbeitsuchende 
optimal in Arbeit vermittelt werden?“ 
Es geht viel stärker um die immer
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drängender werdende Schlüs
selfrage: „Wie können freie Arbeits
plätze schnell und mit den richtigen 
Personen besetzt werden?“

Diese unterschiedlichen Sichtwei
sen führen zu deutlich unterschiedli
chen Anaiyseresultaten. Tatsache 
ist, daß der Arbeitskräftebedarf vie
ler Unternehmen kaum noch zu dek- 
ken ist -d ies gilt nicht nur für qualifi
zierte Mitarbeiter. Ausbildungs
plätze, für die seit Jahren geeignete 
Bewerber fehlen, führen zwangsläu
fig in einigen Branchen zu Fachkräf
temangel. Dieser Trend wird sich in 
den nächsten Jahren verstärken und 
zum Teil produktionsbedrohend wer
den.

Der Befund ist vor dem Hinter
grund einer Arbeitsmarktentwick
lung zu sehen, die auf der Beschäfti
gungsseite seit 1983 einen Zuwachs 
um 3 Millionen Personen mit sich 
brachte. Zugleich ging die Arbeitslo
sigkeit nur um 500000 zurück. Die

fachliche oder soziale Qualifikation 
vieler Arbeitsloser paßt nicht mehr 
mit der für die angebotenen Stellen 
gewünschten Qualifikation überein. 
Die Zahl der offenen Stellen liegt 
deshalb trotz hoher Arbeitslosigkeit 
immer noch bei 1 Million. Schon 
daran werden die Strukturprobleme 
auf dem Arbeitsmarkt offenbar.

Wege der Personalgewinnung

I n dieser für die Unternehmen pre
kären Situation ist es naheliegend, 
daß die Firmen alle sich bietenden 
Wege der Personalgewinnung nut
zen müssen. Ein Weg ist die Selbst
suche, ein zweiter ist die Einschal
tung eines Privatvermittlers, der sich 
diese Dienstleistung bezahlen läßt — 
dieser Weg ist bislang unterhalb der 
Führungskräfteebene durch das Ver
mittlungsmonopol verbaut. Der dritte 
Weg ist die Einschaltung der Arbeits
ämter -  nur bei etwa jeder dritten 
offenen Stelle wird dieser Weg be
schritten.

Je nach gewähltem Weg ergibt 
sich ein unterschiedlicher Ablauf der 
Suche z. B. nach einem Facharbei
ter.

Weg 1: Sucht das Unternehmen in 
Eigenregie, dann schaltet die Perso
nalabteilung üblicherweise eine Zei
tungsanzeige mit Stellenbeschrei
bung. Die Bewerbungen werden ge
sichtet, Gespräche geführt und es 
kommt dann zur Einstellung eines 
geeigneten Kandidaten. Für kleine 
und mittlere Unternehmen z. B. mit 
geringer Fluktuation ist dies oft ge
nug mühsam, da das professionelle 
Know-how der Personalauswahl 
fehlt. Damit ist dieser Weg mit hohen 
Kosten verbunden.

Weg 2: Diese Unternehmen wür
den gerne den zweiten Weg 
beschreiten und einen Privatvermitt
ler einschalten, die „Personaldienst
leistung“ einkaufen. Der vom Unter
nehmen beauftragte Personalver
mittler verschafft sich Klarheit über

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG n -
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die zu besetzende Stelle (Qualifika 
tion, Gehalt, Arbeitsbeschreibunc 
etc.), schaltet-w ie bei Weg 1 -  eint 
Anzeige, sichtet Bewerbungen und 
führt Gespräche. Er stellt daraufhii 
zwei oder mehr geeignete Bewerbe 
dem Unternehmen vor. Dann komrrt 
es zur Einstellung. Diese Professio 
nalisierung durch Auftragsvergabe 
an Dritte ist in vielen Bereichen de 
arbeitsteiligen Wirtschaft üblich (Ge 
bäudereinigung, Buchhaltung usw.) 
Im geschilderten Fall verstößt de 
Einsatz des Privatvermittlers gegei 
das Vermittlungsmonopol de
Bundesanstalt für Arbeit.

Das Unternehmen darf diesei 
sinnvollen, weil zeit- und auci 
kostensparenden Weg nur im Füh 
rungskräftebereich gehen, nicht abe 
im Bereich der Facharbeiter, qus- 
lifizierten Angestellten und an/unge
lernten Arbeitskräfte -  dadurch en- 
gehen der Wirtschaft zwangsläufig 
Chancen. Die gleichen Chancen en- 
gehen dem Arbeitnehmer, der bis
lang ebenfalls nicht über diesen Weg 
geworben werden kann. Er daf 
durch den Privatvermittler weder d- 
rekt noch durch attraktive, weil pro
fessionell gestaltete Personalanzei
gen angesprochen werden. Das Ver
mittlungsmonopol vereitelt Chancen 
und zementiert zugleich eine wenig 
zeitgemäße Klassifizierung: auf der 
einen Seite Führungskräfte, die ei
genverantwortlich im Kontakt mit 
Personalvermittlern agieren dürfen 
und können; auf der anderen Seite 
die restlichen Arbeitskräfte, die -  
nach Ansicht der Monopol-Verfech
ter -  nicht in der Lage sind, im Um
gang mit Personalvermittlern ihre ei
genen Interessen zu wahren. Sie 
werden durch das Monopol „ge
schützt“ -  ob sie wollen oder nicht.

Weg 3: Der Weg über die Arbeits
ämter führt neben vielen positiven 
Fällen häufig aber auch dazu, daß 
Bewerber vom Amt geschickt wer
den, die entweder von der Qualifika
tion her untauglich sind oder mehr

oder weniger offen ihre Arbeitsunlust 
kundtun. Jedes Gespräch mit der 
Personalabteilung bindet Unterneh
mens-Ressourcen, „Leerlauf-Vor- 
stellungen“ der geschilderten Art 
verursachen also (vermeidbare) Ko
sten. Es darf also nicht verwundern, 
daß der Marktanteil der Arbeitsämter 
an allen Einstellungen nur bei 22% 
liegt. Natürlich können die Ämter nur 
die Klientel anbieten, die sich bei ih
nen gemeldet hat.

Bessere
Arbeitskräfte-Verteilung

Unbestritten ist, daß auch Privat
vermittler nur auf die am Arbeits
markt vorhandenen Arbeitskräfte zu
rückgreifen können. Genausowenig 
wie die Arbeitsvermittler der Arbeits
ämter vergeblich gesuchte Fach
kräfte „produzieren“ können, genau
sowenig kann dies der Privatvermitt
ler. Allerdings verspricht sich die 
Wirtschaft von der Zulassung der 
entgeltlichen privaten Arbeitsver
mittlung für alle Arbeitnehmergrup
pen eine bessere Verteilung der Ar
beitskräfte. Das Motto „Die beste Ar
beitskraft am besten Platz“ wird eher 
zu realisieren sein. Zudem dürften 
Engagement und Möglichkeiten der 
Privatvermittler sehr groß sein. 
Schnellere Reaktionen auf Marktge
gebenheiten und der sehr intensive 
Einsatz für die Unternehmen sind 
Faktoren, die erwartet werden.

Die Bundesanstalt für Arbeit 
braucht sich einem derartigen Wett
bewerb der Vermittlungssysteme 
nicht zu verschließen. Sie hat nach 
wie vor als gebührenfreier Anbieter 
von Vermittlungs-Dienstleistungen 
einen erheblichen Wettbewerbsvor
teil. Schon deshalb sind die ableh
nenden Signale aus Nürnberg nicht 
begründet.

Untersuchungen von Ländern, in 
denen Privatvermittlungen zulässig 
sind, weisen nach, daß den Arbeits
ämtern durch private Vermittler nicht 
ihre Arbeit weggenommen wird. Der

Vermittlungsmarkt wird nur vergrö
ßert -  Privatvermittler wirken nicht 
substitutiv, sondern komplementär. 
Auch eine verstärkte Fluktuation von 
Arbeitskräften, die häufig als Folge 
des Einsatzes von Privatvermittlern 
befürchtet wird, war nicht festzustel
len.

So bleibt als einziges ernstzuneh
mendes Argument der Monopol-Ver
teidiger der Aspekt des „Schutzes 
der Arbeitnehmer vor schlechten 
Vermittlern“ . Diesbezüglich geht das 
Konzept der Arbeitgeber zur Privat
vermittlung von einer funktionieren
den Kontrolle der Privatvermittler 
aus. Nur wer bestimmten hohen 
Qualitätsanforderungen entspricht, 
darf vermitteln. Dies soll z. B. von der 
Bundesanstalt für Arbeit kontrolliert 
werden. Darüber hinaus wird der Ar
beitnehmer vor Übervorteilung da
durch geschützt, daß das beauftra
gende Unternehmen die Gebühren 
des Privatvermittlers zu zahlen hat -  
nicht aber der Arbeitnehmer.

Notwendige Schritte

Eine Änderung des Alleinvermitt
lungsrechts der Bundesanstalt für 
Arbeit unter den beschriebenen Be
dingungen ist also dringend notwen
dig und bringt Vorteile für Unterneh
men und Arbeitnehmer. Man sollte 
die Wirkungen der Privatvermittlung 
in einem „Modellversuch“ in ver
schiedenen Arbeitsamtsbezirken er
proben. Auf diese Weise können alle 
Hypothesen vor Ort überprüft wer
den. Diesen Vorschlag haben die 
Bundesanstalt und das Bundesar
beitsministerium bislang abgelehnt.

Unabhängig davon, wie sich die 
Diskussion um das Monopol in den 
nächsten Monaten entwickelt, ist es 
dringend erforderlich, das Überein
kommen Nr. 96 der Internationalen 
Arbeitsorganisation zu kündigen. Als 
Unterzeichnerstaat dieses Überein
kommens hat sich die Bundesregie
rung verpflichtet, keine Privatver
mittlung gegen Entgelt zuzulassen.
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Nur durch dessen Kündigung eröff
nen sich die benötigten Spielräume, 
um Modellversuche vorzunehmen. 
Kündigt die Bundesregierung den 
von ihr Unterzeichneten Teil II des 
Übereinkommens nicht bis zum 17. 
Juli 1992, dann verlängert sich die 
Laufzeit des Abkommens automa
tisch um weitere zehn Jahre. Dies 
wäre in einer Zeit, die zunehmend 
mehr Flexibilität in allen Bereichen 
der Wirtschaft erfordert, unverant
wortlich und entspräche überhaupt 
nicht mehr der Realität des Arbeit

marktes. Darüber hinaus wären Än
derungen im Arbeitsförderungsge
setz erforderlich. Angesichts der 
ohnehin bevorstehenden Novelle 
des Arbeitsförderungsgesetzes ist 
auch hierzu gegenwärtig der Zeit
punkt günstig.

Zusammenfassend möchte ich 
nochmals betonen: Das Alleinver
mittlungsrecht der Bundesanstalt für 
Arbeit wurde von den Entwicklungen 
der letzten Jahre überholt und paßt 
nicht mehr in die heutige Zeit. Die

deutsche Wirtschaft ist bereit, die 
Auswirkungen der Privatvermittlung 
anhand von Modellversuchen in der 
Praxis zu erproben. Nur auf diese 
Weise können die vielfach rein theo
retischen Argumente anhand in der 
deutschen Praxis gesammelter Er
fahrungen gemessen werden. Ich bin 
zuversichtlich, daß nach Abschluß 
dieser Praxiserprobung deutlicher 
wird, daß das Alleinvermittlungs
recht ohne Gefahren für Arbeitneh
mer, Unternehmer und Bundesan
stalt aufgegeben werden kann.

Jürgen Basedow

Arbeit durch private Vermittlung: 
Vom Ende des staatlichen Arbeitsvermittlungsmonopols

Das staatliche Arbeitsvermitt
lungsmonopol, seit Anfang des 

Jahrhunderts gefördert und schließ
lich 1931 durchgesetzt, ist von den 
Gewerkschaften in manchem Ar
beitskampf erfochten worden. Es 
steht heute gleichsam im Reliquien
schrein der Sozialpolitik; wer es in 
Frage stellt, rührt an ein Tabu und 
sieht sich schnell dem Vorwurf der 
Blasphemie ausgesetzt.

Aber ist diese Einstellung ge
rechtfertigt? Können wir sie uns lei
sten? Ist eine Institution, die über ein 
Jahrzehnt hinweg nicht mit dem Pro
blem der vieltausendfachen Lang
zeitarbeitslosigkeit fertiggeworden 
ist, wirklich gegen alle Kritik gefeit? 
Ist sie nicht durch die Veränderungen 
auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere 
durch die gestiegene Qualifikation 
vieler Arbeitnehmer, in weiten Berei
chen des Arbeitslebens überflüssig 
geworden? Und ist die Warnung vor 
Ausbeutung, Schlepperunwesen 
und Abwerbungspraktiken der ge
werblichen Arbeitsvermittler nicht

eine maßlose Übertreibung, zudem 
eine Ohrfeige für unsere europäi
schen Nachbarn, die wie Großbritan
nien, die Schweiz und Portugal ohne 
ein staatliches Arbeitsvermittlungs
monopol auskommen? Zwar zwingt 
uns niemand, es den Engländern 
und Schweizern nachzutun, doch 
sollten wir wenigstens die Frage 
nach der optimalen Organisation der 
Arbeitsvermittlung neu stellen und 
nüchtern diskutieren, ohne sozialpo
litische Bekreuzigungen vor dem 
vermeintlichen frühkapitalistischen 
Gottseibeiuns.

Ob wir am staatlichen Arbeitsver
mittlungsmonopol festhalten oder es 
aufgeben sollen, ist aus heutiger 
Sicht auch die falsche Frage. Sie 
suggeriert nämlich eine politische 
Option, die Beibehaltung des Mono
pols, die aus ökonomischen und aus 
rechtlichen Gründen gar nicht mehr 
offensteht. Es ist bekannt, daß die 
Vermittlung von Führungskräften 
seit langem in den Händen von Un
ternehmensberatern und Personal

beratern liegt. Dieser Umstand war 
offenbar auch schon dem Bundes
verfassungsgericht im Jahre 1967 
bekannt, hat das Gericht aber nicht 
dazu bewegen können, das Arbeits
vermittlungsmonopol wenigstens im 
Bereich der Führungskräfte für ver
fassungswidrig zu erklären. Nach 
Ansicht der Richter bereitet nämlich 
die Abgrenzung der Führungskräfte 
von anderen Arbeitnehmern Schwie
rigkeiten, „die praktisch schwer über
windbar wären“1. Ein Scheinargu
ment! Um die unzulässige Arbeits
vermittlung von der zulässigen Per
sonalberatung bei der Besetzung 
von Stellen für Führungskräfte abzu
grenzen, hat die Bundesanstalt für 
Arbeit sich wiederholt mit der Ab
grenzung der Führungskräfte von 
sonstigen Arbeitnehmern befassen 
müssen, so zuletzt im Runderlaß 
88/90 vom 3. August 1990. Was die 
Bundesanstalt kann, dazu sollte 
auch der Gesetzgeber in der Lage 
sein, wenn er das Arbeitsvermitt

1 BVerfGE 21, S. 245, 259.
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lungsmonopol jedenfalls für Füh
rungskräfte auf heben will.

Verstoß gegen EWG-Vertiag

Daran wird wohl kein Weg vtrbei- 
führen, nachdem der Europäsche 
Gerichtshof festgestellt hat, da3 das 
deutsche Arbeitsvermittlungsnono
pol gegen das Wettbewerbsrecltdes 
EWG-Vertrages verstößt. Dei Ge
richtshof war mit einem rein inner
deutschen Fall befaßt: Ein deutoher 
Personalberater hatte einem deut
schen Arbeitgeber deutsche /rbeit- 
nehmer vermittelt und ihn aulZah- 
lung der Vermittlungsprovisioi ver
klagt. Von der Rechtmäßigket des 
Vermittlungsmonopols hing dieWirk- 
samkeit des Vertrages und danitder 
Provisionsanspruch ab. Da der 
Sachverhalt kein grenzübershrei- 
tendes Element aufwies, könne der 
Gerichtshof die Frage offenlissen, 
ob denn das Arbeitsvermittlunismo- 
nopol nicht ausländische Vernittler 
daran hindert, ihre Leistungn in 
Deutschlandzu erbringen, unddamit 
gegen den Grundsatz der Dieistlei- 
stungsfreiheit in Artikel 59 £WGV 
verstößt.

Der Gerichtshof rügte jedoch ei
nen Verstoß der Bundesrepubik ge
gen Artikel 90 Abs. 1 EWG'/. Die 
Bundesrepublik habe durch die 
Schaffung des Vermittlungsnono- 
pols eine Lage geschaffen, in terdie 
Bundesanstalt für Arbeit zwangsläu
fig das Verbot des Monopolmiß
brauchs in Artikel 86 EWGV verlet
zen müsse. Einen solchen Verstoß 
hält der Gerichtshof für unausweich
lich, weil sich das Monopol erstens 
auf die Vermittlung von Führungs
kräften erstreckt und weil die Bun
desrepublik zweitens offenkundig 
nicht in der Lage ist, die Nachfrage 
nach solchen Vermittlungsleistun
gen zu befriedigen2. Allgemein ge
wendet: wer Monopolrechte hat, hat

2 Entscheidung vom 23. 4. 1991, in: EuZW 
1991, S. 349.
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auch Monopolpflichten, und wenn er 
diese nicht erfüllen kann, kann er 
auch nicht auf seine Vorrechte po
chen.

Danach bleibt dem deutschen Ge
setzgeber gar keine andere Wahl, als 
das Arbeitsvermittlungsmonopol der 
Bundesanstalt für Arbeit jedenfalls 
für Führungskräfte aufzuheben. Die
selbe Schlußfolgerung legt ein Be
schluß des Bundesgerichtshofs 
nahe, der das Arbeitsvermittlungs
monopol jedenfalls in diesem Um
fang für unvereinbar mit der Berufs
freiheit und dem Gleichheitsgrund
satz hält3. Aufgrund dieses Vorlage
beschlusses wird sich das Bundes
verfassungsgericht nun nach 25 Jah
ren abermals mit dem Arbeitsver
mittlungsmonopol auseinanderset
zen müssen.

Kreis der Führungskräfte

Nach der Entscheidung des Euro
päischen Gerichtshofes lautet die 
rechtspolitische Frage eigentlich nur 
noch, ob das Arbeitsvermittlungsmo
nopol auch über den Kreis der Füh
rungskräfte hinaus für andere Grup
pen von Arbeitnehmern oder sogar 
insgesamt aufgehoben werden 
sollte. Wer sich dieser Frage stellt, 
muß zunächst einmal zur Kenntnis 
nehmen, daß nach dem schon er
wähnten Runderlaß der Bundesan
stalt für Arbeit keineswegs nur Per
sonen in leitender Position Füh
rungskräfte sind. Dazu zählen viel
mehr auch andere Angestellte, die 
hochqualifizierte Arbeit ausführen, 
und ferner Nachwuchskräfte für lei
tende Stellungen und für Positionen, 
in denen hochqualifizierte Arbeit zu 
leisten ist.

Die Vorstellung der kleinen, elitä
ren Auswahl, die sich normalerweise 
mit dem Begriff der Führungskraft 
verbindet, trifft also überhaupt nicht 
mehr zu. Der Kreis der Führungs
kräfte, die schon heute im Rahmen

3 BGH 25.9.1991, in : Neue Zeitschrift für Ar
beitsrecht 1992, S. 45.

der Personalberatung legal vermit
telt werden dürfen, ist gewaltig ange
wachsen und dürfte insbesondere 
die allermeisten Hochschul- und 
Fachhochschulabsolventen umfas
sen. Es entspricht auch allgemeiner 
Erfahrung, gerade auch der des 
Hochschullehrers, daß jungen Aka
demikern der Schritt ins Arbeitsle
ben nicht von der Bundesanstalt für 
Arbeit vermittelt wird. Auf welch ge
ringes Niveau die Bedeutung des 
Monopols damit rein faktisch gesun
ken ist, wird deutlich, wenn wir uns 
vergegenwärtigen, daß im letzten 
Jahr die Zahl der Studienanfänger 
bereits die Zahl derer übertraf, die 
eine Lehre begonnen haben. Die 
Freigabe der gewerblichen Vermitt
lung von Führungskräften, nach eu
ropäischem Recht unausweichlich, 
wird also ä la longue den halben Ar
beitsmarkt oder noch mehr erfassen.

Rechte der Arbeitsuchenden

Soll das Monopol dann noch für 
den Rest Bestand haben? Die Dere
gulierungskommission hat diese 
Frage verneint und ist für eine völlige 
Beseitigung des Monopols eingetre
ten4. Sie betrachtet das Verbot der 
gewerblichen Arbeitsvermittlung 
nicht so sehr unter dem Aspekt der 
Berufsfreiheit der Vermittler, die 
durch das Monopol eingeschränkt 
wird. In den Mittelpunkt ihres Plä
doyers stellt sie vielmehr das Recht 
der Arbeitsuchenden, sich Informa
tionen über Beschäftigungsmöglich
keiten besorgen zu dürfen, bei wem 
auch immer. Unter diesem Aspekt 
hat noch kein Gericht das Monopol 
gewürdigt.

Gerade dieser Perspektive kommt 
aber besondere Bedeutung zu, je
denfalls in einer Zeit stetig wachsen
der Langzeitarbeitslosigkeit. Wenn 
die weitverbreitete Überzeugung zu

4 Deregulierungskommission: Marktöffnung 
und Wettbewerb, Stuttgart 1991, Vorschlag 96 
und Tz. 619.
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trifft, daß die berufliche Arbeit zur 
Selbstbestätigung und Selbstver
wirklichung des Menschen beiträgt, 
dann wird man sich fragen müssen, 
mit welcher Legitimation es der Staat 
einem Arbeitsuchenden verbietet, 
sich Arbeitsmöglichkeiten dort nach- 
weisen zu lassen, wo er es für richtig 
hält. Dies zu legitimieren wird um so 
schwerer fallen, je länger der Betref
fende schon arbeitslos ist, je deutli
cher die staatliche Arbeitsvermitt
lung also unter Beweis gestellt hat, 
daß sie ihm keine Arbeit nachweisen 
kann. Gegenwärtig ist immerhin ein 
knappes Drittel aller Arbeitslosen in 
dieser Lage.

Diejenigen unter ihnen, die ihr 
Glück bei einem gewerblichen Ar
beitsvermittler suchen möchten, 
müssen das Monopol der Bundesan
stalt als blanken Zynismus, als ein 
Dokument der Menschenverachtung 
empfinden. Für die Rechtspolitik, 
aber auch für das Bundesverfas
sungsgericht in dem nun anhängigen 
Verfahren, stellt sich damit die 
Frage, ob das Verbot, sich Arbeitsge
legenheiten von gewerblichen Ver
mittlern nachweisen zu lassen, nicht

In eigener Sache:

Persönliche
Voraussetzungen:

Bewerbungen bis 8. Mai 1992 an

in die Würde des Menschen eingreift, 
die nach ständiger Rechtsprechung 
ja auch die physisch-ökonomische 
Seite der menschlichen Existenz 
schützt.

Vorkehrungen 
gegen Mißbrauch

Es ist nicht auszuschließen, daß 
eine Freigabe der gewerblichen Ar
beitsvermittlung zu Mißständen 
führt. Wo immer Mittelsmänner auf- 
treten, ist diese Gefahr latent vor
handen. Klagen über Wohnungs
makler und Versicherungsagenten 
zeigen, daß sie sich auf anderen 
Märkten auch durchaus realisiert. 
Deshalb die betreffende Vermitt
lungstätigkeit ganz zu verbieten, 
heißt aber, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten. Die richtigen Vor
kehrungen gegen Mißbräuche liegen 
vielmehr in einer staatlichen Aufsicht 
über gewerbliche Arbeitsvermittler, 
wie sie im Bereich der Arbeitnehmer
überlassung auch bereits gesetzlich 
vorgeschrieben ist und wie sie z. B. 
auch in der Schweiz praktiziert wird. 
Zusätzlich ist an zwingende ver
tragsrechtliche Vorschriften zu den
ken; sie könnten z. B. die Erfolgsab

hängigkeit der Provision und das Ab
werbungsverbot festschreiben, mög
licherweise auch die ausschließliche 
Haftung des Arbeitgebers für die 
Provision.

Die deutsche Politik scheint sich 
mit der Arbeitslosigkeit abgefunden 
zu haben, auch mit der Langzeitar
beitslosigkeit. Der wirtschaftliche 
Aufschwung der letzten Jahre hat 
keine wesentliche Besserung ge
bracht. Ist die Arbeitslosigkeit also 
unser Schicksal? Gegenüber dieser 
resignierenden Sorge appellieren 
manche an die staatliche Verant
wortung. Sie plädieren dafür, ein 
Grundrecht auf Arbeit in der Verfas
sung zu verankern. Aber müßte 
nicht, wer dem einzelnen ein solches 
Recht auf Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen gegenüber dem Staat ge
währen will, ihm zunächst einmal er
lauben, einen Arbeitsvermittler sei
ner Wahl einzuschalten? Die staatli
che Arbeitsvermittlung hat das Pro
blem der Arbeitslosigkeit und vor al
lem der Langzeitarbeitslosigkeit 
nicht bewältigen können. Schon dies 
ist Grund genug, das Monopol aufzu
heben.
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Durch diese Ausschreibung sollten sich insbesondere auch Frauen an
gesprochen fühlen.
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